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BUNDESGERICHTSHOF 
 

IM NAMEN DES VOLKES 
 

URTEIL 

4 StR 289/23 
 

vom 

18. Januar 2024 

in der Strafsache 

gegen 

 

 

 

 
 

 

 

 

wegen versuchten Totschlags u.a. 
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Der 4. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat in der Sitzung vom 18. Ja- 

nuar 2024, an der teilgenommen haben: 

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof 

Dr. Quentin, 

 

Richter am Bundesgerichtshof 

Dr. Maatsch, 

Dr. Scheuß, 

Richterinnen am Bundesgerichtshof 

Dr. Momsen-Pflanz, 

Marks 

     als beisitzende Richter, 

 

Staatsanwalt        

     als Vertreter des Generalbundesanwalts, 

 

Rechtsanwalt                                             , 

Rechtsanwalt                                                     

     als Verteidiger, 

 

Justizangestellte                            

     als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle, 

 

 

für Recht erkannt: 

1. 
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Die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Land-

gerichts Zweibrücken vom 14. März 2023 wird verworfen. 

2. Es wird davon abgesehen, dem Beschwerdeführer die Kos-

ten und Auslagen des Revisionsverfahrens aufzuerlegen; je-

doch hat er die dem Nebenkläger im Revisionsverfahren ent-

standenen notwendigen Auslagen zu tragen. 

 

Von Rechts wegen 

Gründe: 

Das Landgericht hat den Angeklagten wegen versuchten Totschlags in 

Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von zwei Jah-

ren und sechs Monaten verurteilt. Hiergegen richtet sich die auf die Sachrüge 

gestützte Revision des Angeklagten. Das Rechtsmittel hat keinen Erfolg.  

I. 

Das Landgericht hat im Wesentlichen folgende Feststellungen und Wer-

tungen getroffen: 

1. Einige Tage vor dem Tattag kam es zu einer verbalen Auseinanderset-

zung zwischen dem Nebenkläger und dem Vater des Angeklagten, die mit einer 

aus Sicht des Angeklagten herabwürdigenden Verweisung seines Vaters vom 

Grundstück des Nebenklägers endete. Daraufhin kündigte der Angeklagte dem 

1 

2 

3 



- 4 - 

Nebenkläger in einer Sprachnachricht an: „Dafür kriegst du se“. Vor diesem Hin-

tergrund traf der Angeklagte am 3. August 2020 in Gegenwart seines Vaters und 

seines Onkels auf den Nebenkläger, als dieser gerade im Begriff war, mit einem 

Transporter rückwärts auf ein Grundstück zu fahren. Der voll einsichts- und steu-

erungsfähige Angeklagte entschloss sich sodann, den Nebenkläger körperlich 

anzugreifen. Er trat deshalb auf das Fahrzeug zu, öffnete die Fahrertür und zog 

den Nebenkläger heraus. Anschließend schlug der Angeklagte diesen einige 

Male wuchtig mit der Faust, hob ihn in die Luft und schleuderte ihn zu Boden. In 

der Folge versetzte er dem „völlig regungslos“ am Boden liegenden Nebenkläger 

mindestens fünf heftige Faustschläge gegen den Kopf, wodurch dieser jeweils 

auf den asphaltierten Straßenbelag aufschlug. Dabei war dem Angeklagten be-

wusst, dass derartige Schläge gegen den Kopf eines regungslos am Boden lie-

genden Menschen tödliche Verletzungen verursachen können. Diese Folge 

nahm er billigend in Kauf. Nachdem entweder sein Vater oder sein Onkel „Stopp“ 

gerufen hatte, beendete der Angeklagte seinen körperlichen Angriff und ging zu-

nächst ein Stück zurück. Dann trat er noch einmal an den Geschädigten heran, 

beugte sich zu ihm hinunter und beschimpfe ihn. Der Nebenkläger zeigte hierauf 

keine Reaktion. Anschließend versuchte der Onkel des Angeklagten, den weiter-

hin regungslos am Boden liegenden Geschädigten an dessen Oberkörper hoch-

zuziehen, was ihm aber nicht gelang, weil der Nebenkläger durch die Schläge 

des Angeklagten bewusstlos geworden war. Erst nach dem Eintreffen unbeteilig-

ter und ihm zu Hilfe eilender Personen erlangte er sein Bewusstsein wieder. Zu-

vor hatte sich der Angeklagte bereits vom Tatort entfernt. Der Nebenkläger erlitt 

infolge des körperlichen Angriffs des Angeklagten eine dislozierte Kieferfraktur 

mit massiven Einblutungen, die operativ behandelt werden musste. Nach einwö-

chigem Krankenhausaufenthalt war er noch weitere eineinhalb Monate arbeits-

unfähig. 
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2. Das Landgericht hat den Angeklagten des versuchten Totschlags in Tat-

einheit mit gefährlicher Körperverletzung (§ 224 Abs. 1 Nr. 5 StGB) für schuldig 

befunden. Dabei ist es davon ausgegangen, dass der Angeklagte mit bedingtem 

Tötungsvorsatz gehandelt hat. Den Tötungsversuch hat die Jugendkammer als 

beendet angesehen und einen Rücktritt verneint, weil der Angeklagte die danach 

gemäß § 24 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 StGB erforderliche Rücktrittsleistung nicht er-

bracht habe.  

II. 

Die auf die Sachrüge veranlasste Überprüfung des Urteils hat entgegen 

der Ansicht des Generalbundesanwalts keinen Rechtsfehler zum Nachteil des 

Angeklagten ergeben.  

1. Dies gilt insbesondere für die tatgerichtliche Beweiswürdigung zur An-

nahme eines bedingten Tötungsvorsatzes. 

a) Bedingt vorsätzliches Handeln setzt voraus, dass der Täter den Eintritt 

des tatbestandlichen Erfolges als möglich und nicht ganz fernliegend erkennt und 

ihn zudem billigt oder sich um des erstrebten Zieles willen zumindest mit ihm 

abfindet, mag ihm der Erfolgseintritt auch gleichgültig oder an sich unerwünscht 

sein. Bei äußerst gefährlichen (Gewalt-)Handlungen liegt es nahe, dass der Täter 

mit der Möglichkeit rechnet, das Opfer könne zu Tode kommen, und – weil er mit 

seinem Handeln gleichwohl fortfährt – einen solchen Erfolg billigend in Kauf 

nimmt (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 15. Januar 2020 ‒ 2 StR 304/19 Rn. 15 

mwN). Eine hohe und zudem anschauliche konkrete Lebensgefährlichkeit der 

Tatausführung stellt deshalb auf beiden Vorsatzebenen das wesentliche auf be-

dingten Tötungsvorsatz hinweisende Beweisanzeichen dar (vgl. BGH, Urteil vom 
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15. Juli 2021 – 3 StR 481/20 Rn. 15 f. mwN; Urteil vom 24. Juni 2021 – 5 StR 

477/20 Rn. 11 mwN). Grundsätzlich ist eine Gesamtschau aller objektiven und 

subjektiven Tatumstände erforderlich. In die Prüfung sind dabei neben der objek-

tiven Gefährlichkeit der Tathandlung und der konkreten Angriffsweise des Täters 

auch seine psychische Verfassung bei Tatbegehung und seine Motivationslage 

einzubeziehen (vgl. BGH, Urteil vom 1. März 2018 ‒ 4 StR 399/17 Rn. 19 mwN; 

Urteil vom 22. November 2016 ‒ 1 StR 194/16 Rn. 11 mwN; Urteil vom 14. Au-

gust 2014 ‒ 4 StR 163/14 Rn. 15 mwN). 

b) Daran gemessen ist die Beweiswürdigung des Landgerichts mit Rück-

sicht auf den eingeschränkten revisionsrechtlichen Prüfungsmaßstab (vgl. dazu 

nur BGH, Urteil vom 13. April 2023 – 4 StR 429/22 Rn. 19 mwN) nicht zu bean-

standen.  

aa) Das Landgericht hat auf der Grundlage einer Gesamtschau der durch 

die Beweisaufnahme gewonnenen Erkenntnisse den möglichen Schluss gezo-

gen, dass der Angeklagte den Tod des Nebenklägers als Folge seiner äußerst 

gefährlichen Gewalthandlungen billigend in Kauf nahm. 

(1) Dabei ist die Jugendkammer zunächst zutreffend von der offensichtli-

chen Lebensgefährlichkeit der Handlungsweise des Angeklagten ausgegangen. 

Sodann hat sie rechtsfehlerfrei aus der Wahrnehmungsfähigkeit des Angeklagten 

bei Ausführung der wuchtigen und gezielten Faustschläge aus unmittelbarer 

Nähe gegen den Kopf des bereits regungslos auf dem Straßenasphalt liegenden 

Nebenklägers abgeleitet, dass der Angeklagte dabei die Verursachung tödlicher 

Verletzungen für möglich gehalten hat. Es entspricht gesicherter allgemeiner 

Kenntnis, dass derartige Schläge gegen den Kopf einer regungs- und reaktions-
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losen Person mit anschließendem Aufprall gegen einen festen Gegenstand im-

mer äußerst schwerwiegende Folgen bis hin zum Tod haben können. Medizini-

schen Fachwissens bedarf es dazu nicht.  

(2) Sodann hat das Landgericht angesichts der festgestellten und vom An-

geklagten erkannten objektiven Gefährlichkeit seines Tuns (kognitives Element) 

aus dem Fortsetzen seines gefährlichen Handelns (mindestens fünf Faust-

schläge) auf dessen billigende Inkaufnahme eines tödlichen Ausgangs (volunta-

tives Element) geschlossen. Auch dieser Schluss entspricht den oben dargestell-

ten Vorgaben und ist deshalb rechtlich nicht zu beanstanden. 

bb) Die Ausführungen zur Annahme des voluntativen Vorsatzelements 

sind entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers und des Generalbundes-

anwalts auch nicht lückenhaft. 

(1) Die Jugendkammer war nicht gehalten, das Motiv des Angeklagten, 

den mit ihm familiär verbundenen Nebenkläger lediglich durch Schläge für den 

vorangegangenen Grundstücksverweis seines Vaters bestrafen zu wollen, näher 

in den Blick zu nehmen, weil der mit bedingtem Tötungsvorsatz handelnde Täter 

kein Tötungsmotiv im engeren Sinne hat, da er den tödlichen Erfolg gerade nicht 

erstrebt, sondern seinen Eintritt lediglich in Kauf nimmt (vgl. BGH, Urteil vom 

25. April 2019 – 4 StR 442/18 Rn. 20; Beschluss vom 27. Oktober 2015 – 2 StR 

312/15 Rn. 14). Der Senat besorgt insoweit auch nicht, dass die Jugendkammer 

dem Bestrafungsmotiv des Angeklagten jeden Indizwert für die subjektive Tat-

seite abgesprochen hat, soweit sie den Handlungsantrieb des Angeklagten im 

Rahmen ihrer Ausführungen zur Spontaneität seines Handelns bedacht und da-

mit in der gebotenen umfassenden Gesamtwürdigung aller Umstände auch be-

rücksichtigt hat.  
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(2) Ferner bedurfte es keiner näheren Erörterung, dass der gesamte An-

griff nach der ausgewerteten Videoaufzeichnung lediglich sieben Sekunden dau-

erte und der Angeklagte dem Nebenkläger die fünf Faustschläge innerhalb von 

vier Sekunden versetzte. Zwar hat das Tatgericht auch die im Einzelfall in Be-

tracht kommenden Umstände in seine Erwägungen einzubeziehen, die den Vor-

satz in Frage stellen können (vgl. BGH, Urteil vom 7. Juni 2023 ‒ 5 StR 80/23 

Rn. 18; Urteil vom 5. Dezember 2017 ‒ 1 StR 416/17 Rn. 18). Insbesondere bei 

spontanen, unüberlegt oder in affektiver Erregung ausgeführten Handlungen 

kann aus der Kenntnis der Gefahr des möglichen Todeseintritts nicht ohne Be-

rücksichtigung der sich aus der Tat und der Persönlichkeit des Täters ergeben-

den Besonderheiten geschlossen werden, dass das – selbstständig neben dem 

Wissenselement stehende – voluntative Vorsatzelement ohne Weiteres gegeben 

ist (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschluss vom 13. Oktober 2022 – 2 StR 327/22 Rn. 10 

mwN; Urteil vom 23. Januar 2020 ‒ 3 StR 385/19 Rn. 9 mwN). Derartiger vor-

satzkritischer Umstände war sich die sachverständig beratene Jugendkammer 

aber bewusst. Sie hat sich hiermit auseinandergesetzt und sie im Ergebnis 

rechtsfehlerfrei verneint. Einen – die Einsichts- und/oder Steuerungsfähigkeit des 

Angeklagten in Frage stellenden – akuten affektiven Erregungszustand zur Tat-

zeit hat sie ausgeschlossen, weil der ansonsten psychisch unauffällige Ange-

klagte nach den getroffenen und belegten Feststellungen die Bestrafungsaktion 

vorab gegenüber dem Nebenkläger angekündigt hatte und anlässlich der 

„Stopp“-Rufe sogleich von seinem Opfer abgelassen hat. Die vorherige Andro-

hung der Schläge durch den Angeklagten und seine Ansprechbarkeit während 

der Tatausführung hat das Landgericht als Umstände gewertet, die gegen eine 

Spontantat in affektiver Erregung sprechen. Vor dem Hintergrund dieser gewich-

tigen Beweisanzeichen musste es sich nicht näher mit der schnellen Abfolge der 

Faustschläge befassen.  
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2. Auch die Beweiswürdigung des Landgerichts zum beendeten Tötungs-

versuch mit der daran anknüpfenden Verneinung eines strafbefreienden Rück-

tritts weist keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten auf.  

a) Maßgeblich für die Abgrenzung zwischen einem unbeendeten Versuch, 

bei dem allein der Abbruch der begonnenen Tathandlung zum strafbefreienden 

Rücktritt vom Versuch führt (§ 24 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 StGB), und einem beende-

ten Versuch, bei dem der Täter für einen strafbefreienden Rücktritt vom Versuch 

den Tod des Opfers durch eigene Rettungsbemühungen verhindern oder sich 

darum zumindest freiwillig und ernsthaft bemühen muss (§ 24 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 

StGB), ist das Vorstellungsbild des Täters (Rücktrittshorizont) unmittelbar nach 

Abschluss der letzten Ausführungshandlung. Ein beendeter Tötungsversuch ist 

anzunehmen, wenn er zu diesem Zeitpunkt den Eintritt des Todes bereits für 

möglich hält (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 17. September 2019 – 1 StR 

343/19 Rn. 7 mwN). Dafür reicht die Kenntnis der tatsächlichen Umstände, die 

den Erfolgseintritt nahelegen, aus (vgl. BGH, Beschluss vom 14. Juni 2017 

– 2 StR 140/17 Rn. 7 mwN).  

b) Die diesem Maßstab genügende Feststellung des Landgerichts, der An-

geklagte habe nach Ausführung des letzten Schlages den Tod des Geschädigten 

für möglich gehalten, wird von der Beweiswürdigung getragen. Sie weist insoweit 

auch keine Lücke auf. Zwar vermisst der Generalbundesanwalt eine Auseinan-

dersetzung mit dem Umstand, dass der Angeklagte nach der Tatausführung 

(mindestens einmal) zu dem am Boden liegenden Geschädigten zurückgekehrt 

war, um ihn zu beschimpfen. Jedoch hat sich die Jugendkammer mit diesem Ge-

sichtspunkt, der nach Ansicht des Generalbundesanwalts nahelege, dass der An-

geklagte den Nebenkläger zu diesem Zeitpunkt noch für ansprechbar und auf-

15 

16 

17 



- 10 - 

nahmefähig gehalten habe, befasst. Sie hat hierzu ausgeführt, dass der regungs-

los am Boden liegende Nebenkläger nach dem letzten Schlag weder auf die an-

schließende Beschimpfung des Angeklagten noch auf den Versuch des Onkels, 

ihn vom Boden hochzuziehen, in irgendeiner Weise reagiert habe. Damit hat die 

Jugendkammer das – nach der letzten Ausführungshandlung – vom Angeklagten 

wahrgenommene Verhalten des Opfers in den Blick genommen und sodann aus 

der besonderen Gefährlichkeit der Tatausführung sowie der „hinzukommenden 

Bewegungslosigkeit“ des Geschädigten auf die vom Angeklagten erkannte Mög-

lichkeit des Erfolgseintritts geschlossen. Dieser Schluss ist möglich und deshalb 

vom Senat hinzunehmen, zumal die andauernde Unfähigkeit des Opfers zu kör-

perlichen Reaktionen eher für die vom Angeklagten nach der letzten Ausfüh-

rungshandlung für möglich gehaltene Lebensgefährlichkeit seiner Tathandlun-

gen spricht. Zwingend braucht die Schlussfolgerung hingegen nicht zu sein (st. 

Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 30. März 2023 – 4 StR 234/22 Rn. 12 mwN). Das 

Landgericht hat weiter dargelegt, dass die Einlassung des Angeklagten, der Ne-

benkläger habe zwar auf seine Beschimpfung keine Regung bzw. Reaktion ge-

zeigt, aber noch die Augen „aufgehabt“ und geatmet, ihrer Überzeugung nicht 

entgegenstünde, da der Tod gerade noch nicht eingetreten sein müsse, sondern 

es ausreiche, dass der Angeklagte den Eintritt nur für möglich gehalten habe. 

Auch diese Erwägung ist rechtlich nicht zu beanstanden, weil ein beendeter Ver-

such nicht erst bei Kenntnis vom sicheren Todesverlauf vorliegt. Es genügt viel-

mehr, dass der Täter die naheliegende Möglichkeit des Erfolgseintritts erkennt 

(st. Rspr.; vgl. BGH, Beschluss vom 19. Mai 1993 ‒ GSSt 1/93 Rn. 35; Beschluss 

vom 19. Juni 2019 – 4 StR 185/19 Rn. 5).  

3. Auch im Übrigen hat die Nachprüfung des Urteils aufgrund der Revi-

sionsrechtfertigung keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben. 
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III. 

Der Senat hat davon abgesehen, dem Beschwerdeführer die Kosten und 

Auslagen des Revisionsverfahrens aufzuerlegen (§ 74, § 109 Abs. 2 JGG). Die-

ser hat gleichwohl die dem Nebenkläger im Revisionsverfahren entstandenen 

notwendigen Auslagen zu tragen (vgl. BGH, Beschluss vom 11. Februar 2020  

– 4 StR 583/19).  

Quentin Maatsch Scheuß 

 Momsen-Pflanz Marks 

 

Vorinstanz: 

Landgericht Zweibrücken, 14.03.2023 ‒ 3 Ks 4129 Js 10312/20 jug 
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